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Tischvorlage für die Sitzung des Senats am 12.03.2024 
 
„Ausreichend Kita-Plätze schaffen - Gewinnung von Kita-Investoren!“ 
(Anfrage für die Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft (Stadtbürgerschaft)  
 
A. Problem 
 
Die Fraktion der FDP hat für die Fragestunde der Stadtbürgerschaft folgende Anfrage an 
den Senat gestellt: 
 

1. Inwiefern schafft der Senat Anreize für mögliche Kita-Investoren, um in Bremer Kita-

Bauten zu investieren und welche Maßnahmen plant der Senat zukünftig zu ergrei-

fen? 

2. Welche finanziellen Ressourcen stehen dem Senat zur Verfügung, um Kita-Bauten 

anmieten zu können und welche Vor- und Nachteile sieht der Senat bei den unter-

schiedlichen Modellen?  

3. Inwiefern erfasst der Senat die Gründe der abgesprungenen Kita-Investoren und 

evaluiert diese? 

 
 
B. Lösung 
 
Auf die vorgenannte Anfrage wird dem Senat folgende Antwort vorgeschlagen: 
 
Zu Frage 1: 
Der Ausbau der Angebote der Kindertagesbetreuung erfolgt aktuell zu einem wesentlichen 
Anteil über privat finanzierte Bauvorhaben, die von freien Trägern angemietet und über Zu-
wendungen der Stadtgemeinde refinanziert werden.  
Im Zuge der Marktveränderungen in den letzten Jahren, die insbesondere auf gestiegene 
Baukosten zurückzuführen sind, wurden die förderfähigen Mieten entsprechend angepasst. 
Es konnte und kann damit sichergestellt werden, dass weiterhin Kita-Standorte im Investo-
renmodell in die Planung aufgenommen werden. Die geförderte Miethöhe ermöglicht Inves-
tor:innen eine gewinnorientierte Umsetzung. Die Angebotslage privater Optionen ist unge-
brochen hoch. Zum aktuellen Zeitpunkt wurden bereits über 30 Projekte im Investorenmo-
dell fertiggestellt, weitere 43 Investorenprojekte befinden sich in Umsetzung. Darüber hin-
aus befinden sich zahlreiche Standorte in Prüfung.  
 
Neben einer auskömmlichen über Zuwendungen gesicherten Mietzahlungen bedarf es aus 
Sicht des Senats keiner weiteren Schaffung von Anreizen für private Investor:innen. 
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Zu Frage 2: 
Der Senat steht bei Kindertagesbetreuungsangeboten freier Träger im Regelfall nicht selbst 
im Mietverhältnis zu den Gebäudeeigentümer:innen. Die Mietverträge werden zwischen den 
Trägern der Angebote der Kindertagesförderung und den Eigentümer:innen abgeschlossen. 
Die bei den freien Trägern anfallenden Mietkosten werden dabei als Teil der Betriebskosten 
in Form von Zuwendungen gefördert. 
 
Lediglich in Einzelfällen mietet die Stadtgemeinde Bremen über Immobilien Bremen Stand-
orte der Kindertagesbetreuung direkt von Investor:innen an.  
 
Die Mietkosten werden in der Regel als Teil der Betriebskosten im Haushalt bereitgestellt. 
Zusätzlich werden investive Mittel für Erstausstattung und gegebenenfalls die trägerseitige 
Umsetzung der Küche und der Außenspielgeräte zur Verfügung gestellt. Im Senat besteht 
Einigkeit darüber, dass die Anmietung sowie der Bau der für das Ziel, dass jedes Kind einen 
Kitaplatz bekommt, erforderlichen Kitas nicht am Haushalt scheitern wird.    
 
 
Zu Frage 3: 
Da die Gremienbeschlüsse bereits zu einem frühen Zeitpunkt eines Projektes erforderlich 
sind, um eine belastbare Grundlage für die Träger und Investoren für die weitere Planung 
zu schaffen, kommt es in Einzelfällen vor, dass sich bei der weiteren Planung herausstellt, 
dass ein Standort nicht umgesetzt werden kann.  
 
Die jeweiligen Gründe werden der Senatorin für Kinder und Bildung seitens Träger und In-
vestor:innen mitgeteilt, so dass sie dort bekannt sind. In der Vergangenheit gab es Fälle, in 
denen der Grundstückserwerb scheiterte, weil sich die Parteien des Kaufvertrags nicht einig 
wurden oder die Verkäufer insgesamt von ihrer Verkaufsabsicht Abstand nahmen. Dass 
sich Investor:innen aus anderen Gründen zurückziehen, nachdem es eine von den Gremien 
bestätigte, positive Umsetzungsempfehlung gab, ist der Senatorin für Kinder und Bildung 
nicht bekannt. 
 
Seitens der Senatorin für Kinder und Bildung finden regelmäßige Abstimmungen mit den 
Trägern und Investor:innen statt, um auftretende Problemstellungen in der Planungs- und 
Genehmigungsphase möglichst zielführend zu unterstützen. Die gegebenenfalls ressort-
übergreifend zu klärenden Fragestellungen werden im Rahmen der Senatskommission 
Schul- und Kitabau, der sogenannten Ressort-AG und den ressortübergreifenden Sitzungen 
der Regionalkoordinator:innen aufgerufen und bearbeitet. Problemstellungen, die beim Bau 
von Kindertageseinrichtungen von Investoren auftreten, werden in der Regel zeitnah von 
den verschiedenen beteiligten Akteur:innen kommuniziert und lösungsorientiert bearbeitet.  
 
 
C. Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D. Finanzielle/ Personalwirtschaftliche Auswirkungen/Genderprüfung 
 
Die Beantwortung der Anfrage hat keine finanziellen und personalwirtschaftlichen Auswir-
kungen. 
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Der Ausbau der Angebote der Kindertagesbetreuung verfolgt neben der Zielsetzung, Kinder 
noch vor der Einschulung durch spielerisches Lernen in Gemeinschaft in ihrer Entwicklung 
zu stärken, auch die Zielsetzung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. 
Angeboten der Kindertagesbetreuung kommt eine hohe Bedeutung für die Gleichstellung 
der Geschlechter im Erwerbsleben und die Entgeltgleichheit zu. 
 
Da überwiegend weiblich gelesene Personen ihre Erwerbstätigkeit und damit ihre berufliche 
Entwicklung unterbrechen, steigt die Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern nach der 
Geburt von Kindern deutlich an. Zu den Gründen, die häufig für die Unterbrechung oder 
Reduzierung der Erwerbstätigkeit über die Elternzeit hinaus beitragen, zählt auch die wei-
terhin kapazitär angespannte Versorgungssituation im Bereich der Kinderbetreuung. Von 
einem Ausbau der Angebote der Kindertagesbetreuung profitieren Frauen mit Kindern da-
her in ganz besonderem Maße. 
 
 
E. Beteiligung / Abstimmung 
 
Entfällt. 
 
 
F. Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
 
Die Senatsvorlage kann nach Beschlussvorlage über das zentrale elektronische Informati-
onsregister veröffentlicht werden.  
Datenschutzrechtliche Belange sind nicht betroffen. 
 
 
G. Beschluss 
 
Der Senat stimmt entsprechend der Vorlage der Senatorin für Kinder und Bildung vom 
11.03.2024 der mündlichen Antwort auf die Anfrage der Fraktion der FDP in der Frage-
stunde der Stadtbürgerschaft zu. 


